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1.1

Das Land gewahrt Zuwendungen fir die Finanzierung von MaBnahmen der Struktur- und Dorf-
entwicklung des landlichen Raums. Zweck der Férderung ist es, die landlichen Rdume als Le-
bens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturrdaume zu sichern und weiter zu entwickeln. Die MaBnah-
men sollen

a) zur Verbesserung der Infrastruktur landlicher Gebiete,
b) zu einer Sicherung der Grund- und Nahversorgung,

c) zu einer nachhaltigen Starkung der Wirtschaftskraft und
d) zu einer positiven Entwicklung der Agrarstruktur

beitragen sowie in der Umsetzung die Erfordernisse der Anpassung an den Klimawandel berick-
sichtigen.

Besondere Schwerpunkte liegen dabei auf der sozialen Dorfentwicklung, der Unterstitzung ei-
ner engagierten und aktiven eigenverantwortlichen landlichen Entwicklung sowie der Starkung
der regionalen ldentitat.

1.2
Die Gewahrung der Zuwendung erfolgt nach MaBgabe dieser Richtlinie und auf Grund folgender
Normen in der jeweils geltenden Fassung:

a) Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW.
S. 158) und der Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung vom 6. Juni 2022 (MBI.
NRW. S. 445),

b) Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 lber die Anwendung
der Artikel 107 und 108 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union auf De-mini-
mis-Beihilfen (ABI. L 2023/2831 vom 15.12.2023),

c) Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 Uiber die Anwendung
der Artikel 107 und 108 des Vertrages Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union auf De-mi-
nimis-Beihilfen im Agrarsektor (ABI. L 352 vom 24.12.2013, S. 9),

d) GAK-Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 (BGBI. | S. 1055).

Ein Anspruch auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehdrde aufgrund ihres pflichtgemaBen Ermessens im Rahmen der verfigbaren Haus-
haltsmittel. Die Zuwendungen werden unter jeweils unterschiedlichen Voraussetzungen und zu
jeweils spezifischen Bedingungen zur Umsetzung der Fordertatbestande dieser Richtlinie ge-
wahrt.

1.3
Fir diese Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen:
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1.3.1
Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen im Sinn dieser Richtlinie sind Unternehmen nach § 1
Absatz 4 des Gesetzes Uber die Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 (BGBI. | S.
1890, 1891) in der jeweils geltenden Fassung, unbeschadet der gewahlten Rechtsform, die
grundsatzlich die in § 1 Absatz 5 des Gesetzes Uber die Alterssicherung der Landwirte genannte
MindestgréBe erreichen oder Uberschreiten und

a) die Merkmale eines landwirtschaftlichen Unternehmens im Sinn des Einkommensteuerrechts
erfullen oder

b) ein landwirtschaftliches Unternehmen bewirtschaften und unmittelbar kirchliche, gemeinnutzi-
ge oder mildtatige Zwecke verfolgen.

Nicht zuwendungsberechtigt sind
a) Antragstellerinnen und Antragsteller, die Leistungen aufgrund des Gesetzes zur Forderung der
Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstatigkeit erhalten und

b) Antragstellerinnen und Antragsteller, bei denen die Kapitalbeteiligung der 6ffentlichen Hand
mehr als 25 Prozent des Eigenkapitals des Unternehmens betragt.

1.3.2
DorfgemaBe Gemeinschaftseinrichtungen

DorfgemaBe Gemeinschaftseinrichtungen sind Einrichtungen fir soziale und kulturelle Zwecke
wie Begegnungsstatten flr die Iandliche Bevdlkerung.

1.3.3
Mehrfunktionshauser

Mehrfunktionshauser sind Einrichtungen mit mehreren Zweckbestimmungen zur Grundversor-
gung der landlichen Bevdlkerung sowie fur soziale und kulturelle Zwecke.

1.3.4
Einrichtungen fiir lokale Basisdienstleistungen

Stationare und mobile Einrichtungen fir lokale Basisdienstleistungen sind Einrichtungen zum
Zweck der Grundversorgung der landlichen Bevdlkerung, zum Beispiel Dorf- und Nachbar-
schaftsladen oder kleine multifunktionale Dienstleistungs- und Versorgungszentren.
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1.3.5
Dorf- beziehungsweise Nachbarschaftsladen

Als Dorf- beziehungsweise Nachbarschaftsladen gilt im Rahmen dieser Richtlinie ein stationares
oder mobiles Geschéaft mit festen Offnungszeiten und einem Angebot aller wesentlichen Giiter
des taglichen Bedarfs.

1.3.6
Grundversorgung

Grundversorgung ist die Deckung der Bedurfnisse der Bevdlkerung mit Gutern oder Dienstleis-
tungen des taglichen bis wéchentlichen sowie des unregelmaBigen, aber unter Umstanden
dringlich vor Ort zu erbringenden oder lebensnotwendigen Bedarfs.

1.3.7
Kleinprojekte

Kleinprojekte im Sinn dieser Richtlinie sind eigenstandige Projekte mit forderfahigen Gesamtkos-
ten von héchstens 20 000 Euro.

1.3.8
Gebietskulisse

Zur Gebietskulisse Landlicher Raum zahlt Nordrhein-Westfalen mit Ausnahme der GroBstadte ab
100 000 Einwohnern. Landlich gepragte Ortsteile oder Stadtteile der GroBstadte gehdren zur Ge-
bietskulisse Landlicher Raum dazu.

1.3.9
Finanzschwache Kommunen

Als finanzschwach gelten im Rahmen dieser Richtlinie Kommunen in Nordrhein-Westfalen ohne
ausgeglichenen Haushalt und ohne genehmigtes Haushaltssicherungskonzept (Nothaushalts-
kommunen einschlieBlich Gberschuldeter Kommunen), Kommunen ohne ausgeglichenen Haus-
halt mit genehmigtem Haushaltssicherungskonzept sowie Kommunen, die bei ausgeglichenem
Haushalt aufgrund einer bestehenden bilanziellen Uberschuldung zur Aufstellung eines Haus-
haltssicherungskonzeptes verpflichtet sind.

1.3.10
Uneingeschrankte 6ffentliche Zuganglichkeit beziehungsweise Nutzbarkeit
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Uneingeschrankte offentliche Zuganglichkeit beziehungsweise Nutzbarkeit bedeutet im Rahmen
dieser Richtlinie, dass das geférderte Objekt der Offentlichkeit in der Form zur Verfligung stehen
muss, dass die Einrichtung grundsatzlich fur jedermann nutzbar ist und keine unmittelbare oder
mittelbare Beschrankung auf bestimmte Personen oder Personengruppen bestehen darf, die
Nutzung jederzeit zu den Ublichen Geschaftszeiten moglich sein muss, und etwaige Nutzungs-
entgelte dirfen ausschlieBlich der Sicherstellung des laufenden Betriebs und der Erhaltung der
Einrichtung dienen.

1.3.1
Soziale Dorfentwicklung

Soziale Dorfentwicklung bedeutet im Rahmen dieser Richtlinie die Starkung des sozialen Mitein-
anders in den Dorfgemeinschaften und die Nutzung der vor Ort vorhandenen Potenziale und Ide-
en engagierter Akteurinnen und Akteure.

2
Struktur- und Dorfentwicklung

2.1
Gegenstand der Forderung

Gefordert werden

a) Gestaltung von dorflichen Platzen, StraBen, Wegen, Freiflachen sowie von Ortsrandern,

b) Schaffung, Erhaltung und der Ausbau dorfgemaBer Gemeinschaftseinrichtungen,

c) Mehrfunktionshauser, Raume zur gemeinschaftlichen Nutzung sowie Co-Working Spaces,
d) Erhaltung regionaltypischer landlicher Bausubstanz,

e) Schaffung, Erhaltung, Verbesserung und der Ausbau von Freizeit- und Naherholungseinrich-
tungen mit Uberwiegend lokalem oder regionalem Bezug einschlieBlich erganzender Nebenanla-
gen und Ausschilderungen,

f) MaBnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach Nummer 1.3.1 zur Umnutzung ihrer
Bausubstanz sowie deren Vorbereitung und Begleitung, insbesondere flr Gewerbe-, Dienstleis-
tungs-, Handels-, kulturelle, 6ffentliche und gemeinschaftliche Zwecke,

g) Umnutzung dorflicher Bausubstanz,
h) Initiierung, Begleitung und Einfiihrung von IT- und softwaregestiitzten Losungen zur Forde-

rung der Infrastruktur I[&ndlicher Gebiete im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europai-
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schen Union gemaR § 1 Absatz 1 Nummer 7 des GAK-Gesetzes und die Durchfihrung von Schu-
lungsmaBnahmen zu deren Implementierung und Anwendung,

i) Investitionen in die Schaffung, Sicherung, Verbesserung und Ausdehnung stationarer und mo-
biler Einrichtungen fiir lokale Basisdienstleistungen sowie damit im Zusammenhang stehender
Konzeptionen nach Nummer 2.5.4,

j) Hinweise auf Sehenswirdigkeiten, neue oder ersetzende Ausschilderung von Wegen sowie
Aufstellung oder Aktualisierung von Verweis- oder Erlauterungstafeln einschlieBlich damit im Zu-
sammenhang stehender Verweileinrichtungen und

k) Schaffung, Erhaltung, Verbesserung und der Ausbau von zur &6ffentlichen Nutzung vorgese-
henen Ausstellungs- und Museumgebauden sowie anderer Einrichtungen zur Bereitstellung von
Tourismusdienstleistungen.

2.2
Zuwendungsempfangerinnen und Zuwendungsempfanger

Zuwendungsberechtigt sind

a) Gemeinden und Gemeindeverbande sowie juristische Personen, die den Status der Gemein-
natzigkeit erfillen,

b) natlirliche Personen, Personengesellschaften sowie nicht unter Buchstabe a genannte juristi-
sche Personen des Privatrechts sowie des 6ffentlichen Rechts.

2.3
Zuwendungsvoraussetzungen

Die Férderung erfolgt ausschlieBlich innerhalb der Gebietskulisse Landlicher Raum Nordrhein-
Westfalens in Orten oder Ortsteilen bis zu 10 000 Einwohnern.

2.4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

241
Zuwendungsart: Projektforderung

2.4.2
Finanzierungsart: Anteilfinanzierung
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243
Form der Zuwendung: Zuschuss,

bei gemeindlichen Antragen: Zuweisung

24.4
Hohe der Zuwendung

2.4.41
Die Hohe der Zuwendung betragt

a) 65 Prozent der zuwendungsfahigen Ausgaben fir MaBnahmen, die von Zuwendungsberech-
tigten nach Nummer 2.2 Buchstabe a durchgefiihrt werden, jedoch hochstens 250 000 Euro,

b) 70 Prozent der zuwendungsfahigen Ausgaben fiir MaBnahmen nach Nummer 2.1 Buchstaben
a, b, c, d, e, g, h,jundk, die von Zuwendungsberechtigten nach Nummer 2.2 Buchstabe a
durchgefiihrt werden und der Umsetzung einer lokalen Entwicklungsstrategie (LEADER) dienen,
jedoch hochstens 250 000 Euro,

c) 35 Prozent der zuwendungsfahigen Ausgaben fir MaBnahmen, die von Zuwendungsberech-
tigten nach Nummer 2.2 Buchstabe b durchgefihrt werden, jedoch héchstens 50 000 Euro,

d) 65 Prozent der zuwendungsfahigen Ausgaben fiir MaBnahmen nach Nummer 2.1 Buchstabe i,
jedoch héchstens 250 000 Euro,

e) 70 Prozent der zuwendungsfahigen Ausgaben flir MaBnahmen nach Nummer 2.1 Buchstabe i,
die der Umsetzung einer lokalen Entwicklungsstrategie (LEADER) dienen, jedoch héchstens 250
000 Euro

f) 35 Prozent der zuwendungsfahigen Ausgaben fir MaBnahmen nach Nummer 2.1 Buchstabe f,
jedoch hoéchstens 250 000 Euro.

Vorbehaltlich der Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen betragt die
Hohe der Zuwendung fir finanzschwache Gemeinden 85 Prozent der zuwendungsfahigen Aus-
gaben.

2.4.4.2
Zuwendungen werden nur fiir MaBnahmen bewilligt, deren zuwendungsfahige Ausgaben im Ein-
zelfall mehr als 20 000 Euro betragen.

Abweichend davon gelten fir MaBnahmen, deren alleiniger Forderzweck eine Konzeption nach
Nummer 2.5.4 ist, die Bagatellgrenzen der Nummer 1.1 der Verwaltungsvorschriften flir Zuwen-
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dungen an den auBergemeindlichen Bereich (VV) beziehungsweise der Verwaltungsvorschriften
flr Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbande (VVG) zu § 44 der Landeshaushalts-
ordnung.

245
Bemessungsgrundlage

2.4.51

Zuwendungsfahige Ausgaben fur die Fordertatbestande unter Nummer 2.1 Buchstaben a bis g
sowie i bis k sind Aufwendungen fiir konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebungen, Architektur-
und Ingenieurleistungen sowie die Baukosten und die Baunebenkosten. Die Baunebenkosten
sind nur zu bertcksichtigen, wenn die Leistungen nicht von eigenem Personal des MaBnahmen-
tragers erbracht werden.

Bei Hochbauten zahlen die Kostengruppen 200 bis 500 ohne 240, die Kostengruppen 620 und
690 und die Kostengruppe 700 ohne 723 bis 725, 750 und 760 der DIN 276 zu den zuwen-
dungsfahigen Ausgaben.

FUr den Fordertatbestand nach Nummer 2.1 Buchstabe i zahlen Investitionen in mobile dorfliche
Einrichtungen zu den zuwendungsfahigen Ausgaben.

Flr die Fordertatbestande nach Nummer 2.1 Buchstaben b, ¢, i und k sind auch Ausgaben in den
Kostengruppen 610 und 630 zuwendungsfahig. Dies umfasst die Erstausstattung der der Allge-
meinheit dienenden Raumlichkeiten, die fur den Betrieb sachlich und langfristig zwingend ist. Die
Ersatzbeschaffung ist ausgeschlossen.

2.4.5.2
Nicht zuwendungsfahig sind Ausgaben fir

a) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind,

b) ErschlieBungsmaBnahmen, fiir die die Gemeinden ErschlieBungsbeitrdge nach dem Bauge-
setzbuch zu erheben berechtigt sind,

c) Leistungen der offentlichen Verwaltung,

d) Bau- und ErschlieBungsvorhaben in Neubau-, Gewerbe- und Industriegebieten,
e) laufenden Betrieb und Unterhaltung,

f) MaBnahmen nach Nummer 2.1 Buchstabe f, die privaten Wohnzwecken dienen,

g) Kosten im Zusammenhang mit Planen nach dem Baugesetzbuch,
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h) Betrage der Umsatzsteuer, soweit sie erstattungsfahig oder aus rechtlichen oder tatsachli-
chen Griinden nicht endgtiltig von den Zuwendungsempfangenden getragen werden. Dies gilt
insbesondere fur Zuwendungsempfangende, die von der Steuer befreite Personen sind, wie sie
in Artikel 13 Absatz 1 Satz 1 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 Uber
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABI. L 347 vom 11.12.2006, S. 1) definiert werden,

i) Kauf von Lebendinventar,

j) Erwerb bebauter und unbebauter Grundstiicke mit Ausnahme des Ankaufs von bebauten
Grundstlicken durch Gemeinden und Gemeindeverbande zur Realisierung von Vorhaben nach
Nummer 2.1 Buchstaben a, b, c und e, soweit dieser 10 Prozent der férderfahigen Gesamtausga-
ben nicht lGbersteigt,

k) MaBnahmen in Tragerschaft von Parteien und politischen Gruppierungen sowie MaBnahmen,
die politische Interessen einzelner Parteien, politischer Gruppierungen oder politischer Anschau-
ungen verfolgen sowie

I) Energiegewinnungsanlagen und damit zusammenhangende technische Einrichtungen, die
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz oder dem Kraft-Warme-Kopplungs-Gesetz geférderten
Strom oder Warme erzeugen.

Zusatzlich nicht zuwendungsfahig sind flir den Férdertatbestand nach Nummer 2.1 Buchstabe i
folgende Ausgaben fir:

m) den Erwerb von Geschaftsanteilen,

n) den erforderlichen Grundstlickserwerb, soweit diese 10 Prozent der férderfahigen Gesamt-
ausgaben Ubersteigen,

o) den Erwerb unbebauter Grundstlicke,

p) Einrichtungen der medizinischen Versorgung, die liber die lokalen Bediirfnisse der Bevdlke-
rung in landlichen Orten hinausgehen,

q) Vorhaben, die Universitaten, Hochschulen oder Berufsschulen betreffen sowie

r) stationare Nahversorgungseinrichtungen fir Waren und Dienstleistungen mit einer Verkaufs-
flache von mehr als 400 Quadratmetern.

2.4.53

Im Rahmen biirgerschaftlichen Engagements erbrachte Arbeitsleistungen kénnen bei Zuwen-
dungsempfangenden nach Nummer 2.2 Buchstabe a als fiktive Ausgaben in Héhe von 20 Euro je
geleisteter Stunde bei der Ermittlung der Gesamtausgaben des geforderten Vorhabens in die Be-
messungsgrundlage einbezogen werden.
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Nicht als blrgerschaftliches Engagement gelten insbesondere Leistungen in Erflllung einer Ver-
pflichtung aus einem Beschaftigungsverhaltnis oder einer organschaftlichen Stellung bei Zuwen-
dungsempfangenden.

Die Anrechnung darf 60 Prozent des Nettobetrages, der sich bei der Vergabe der Leistungen an
ein Unternehmen ergeben wiirde, nicht Uberschreiten. Die Arbeitsstunden muissen schriftlich be-
legt werden. Die Anerkennung burgerschaftlichen Engagements ist so zu begrenzen, dass die
Zuwendung die Summe der Ist-Ausgaben nicht Ubersteigt.

2.4.5.4

Zweckgebundene Spenden bleiben bei der Bemessung der Zuwendung auBer Betracht, soweit
der Zuwendungsempfangerin oder dem Zuwendungsempfanger ein aus eigenen Mitteln zu er-
bringender Eigenanteil von mindestens 10 Prozent der zuwendungsfahigen Gesamtausgaben
bleibt.

2.4.5.5

Die finanzielle Beteiligung von Kommunen in Form eines kommunalen Zuschusses kann den Ei-
genanteil der Zuwendungsempfangerin oder des Zuwendungsempfangers nach Nummer 2 min-
dern oder ersetzen.

2.5
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

251

Ein Anspruch auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht. Die zu einem Stichtag vorliegenden
bewilligungsreifen Zuwendungsantrage werden nach landesweit einheitlichen Projektauswahlkri-
terien bewertet. Die Bewilligung erfolgt im Rahmen der zur Verfligung stehenden Haushaltsmit-
tel.

2.5.2
Geférderte MaBnahmen nach Nummer 2.1 Buchstaben a, b, €, j und k missen uneingeschrankt
offentlich zuganglich beziehungsweise nutzbar sein.

2.5.3

Bei MaBnahmen nach Nummer 2.1 Buchstabe f darf die Summe der positiven Einklinfte (Prospe-
ritdtsgrenze) der Zuwendungsberechtigten zum Zeitpunkt der Antragstellung im Durchschnitt der
letzten drei vorliegenden Steuerbescheide pro Jahr 120 000 Euro bei Ledigen und 150 000 Euro
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bei Ehegatten (Einkinfte der Antragstellerin beziehungsweise des Antragstellers und des Ehe-
partners beziehungsweise der Ehepartnerin) nicht tiberschritten haben. In begriindeten Einzelfal-
len gendgt es, zur Feststellung der Summe der positiven Einklinfte nur den letzten vorliegenden
Steuerbescheid heranzuziehen. Bei juristischen Personen und Personengesellschaften ein-
schlieBlich der GmbH & Co. KG gelten diese Voraussetzungen fir alle Gesellschafter, Genossen-
schaftsmitglieder und Aktionare (jeweils einschlieBlich ihrer Ehegatten) auf der Basis der Durch-
schnittsbildung fir alle im Unternehmen hauptberuflich tatigen Gesellschafter, Genossenschafts-
mitglieder und Aktionare, hdchstens jedoch 150 000 Euro je Jahr.

254
MaBnahmen nach Nummer 2.1 Buchstabe i sind férderfahig soweit kein weiteres stationares
oder mobiles sortimentsgleiches Angebot vor Ort vorhanden ist.

Zudem ist bei MaBnahmen nach Nummer 2.1 Buchstabe i eine Konzeption vorzulegen, die eine
Markt- und Standortanalyse sowie eine Bedarfs- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung beinhaltet.
Die Konzeption muss inhaltlich mindestens die Konkurrenzsituation mit gegebenenfalls bereits
bestehenden Einrichtungen gleichartiger Funktion und in einem der Funktion der Einrichtung ent-
sprechenden raumlichen Umfeld — mindestens der angrenzenden Nachbarorte — untersuchen
und belegen, dass der Bedarf zur Versorgung der Bevdlkerung vorliegt.

Eine Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer oder vergleichbarer
berufsstandischer Organisationen zum Wirtschaftskonzept ist mit vorzulegen. Die Erstellung die-
ser Konzeption stellt keinen unzuldssigen Vorhabenbeginn gemaB Nummer 1.3 zu § 44 der Ver-

waltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung dar.

Diese kann trotz eines negativen Ergebnisses, in dessen Folge das beabsichtigte investive Vor-
haben nicht durchgefiihrt wird, geférdert werden. Unabhangig davon wird die Konzeption nach
den Auswahlkriterien des beabsichtigten investiven Vorhabens bewertet. Die Konzeption kann
auch von Banken, auch von der Bank, die das Vorhaben finanziert, der Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen oder geeigneten Dritten erstellt werden.

3
Kleinprojekte zur Umsetzung regionaler Entwicklungsstrategien

3.1
Gegenstand der Forderung

Gefordert werden regionale Kleinprojekte in LEADER-Regionen, die der Umsetzung der jeweili-
gen lokalen Entwicklungsstrategie der Region und dem allgemeinen Zweck der Férderung des
Forderbereichs 1 ,Integrierte landliche Entwicklung” des GAK-Rahmenplans dienen.
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Allgemeiner Zweck des Forderbereichs 1 des GAK-Rahmenplans ist es, zur Verbesserung der
Agrarstruktur im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europaischen Union die landlichen
Raume als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturrdume zu sichern und weiterzuentwickeln.
Die MaBnahmen sollen zu einer positiven Entwicklung der Agrarstruktur, zur Verbesserung der
Infrastruktur landlicher Gebiete und zu einer nachhaltigen Starkung der Wirtschaftskraft beitra-
gen.

Zu berlicksichtigen sind dabei:

a) die Ziele gleichwertiger Lebensverhaltnisse, einschlieBlich der erreichbaren Grundversorgung,
attraktiver und lebendiger Ortskerne und der Behebung von Gebaudeleerstanden,

b) die Ziele und Erfordernisse der Raumordnung, der Landesplanung und der Anpassung an den
Klimawandel, Belange des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes,

c) die Reduzierung der Flacheninanspruchnahme,
d) die demografische Entwicklung sowie

e) die Digitalisierung.

3.2
Zuwendungsempfangerinnen und Zuwendungsempfanger

Zuwendungsberechtigt sind Lokale Aktionsgruppen (LAG) der zugelassenen LEADER-Region. Ei-
ne Weiterleitung der Zuwendung an Dritte ist zulassig. Dritte kdnnen sein

a) juristische Personen des offentlichen und Privatrechts,

b) natlrliche Personen und Personengesellschaften.

3.3
Zuwendungsvoraussetzungen

Das Projekt dient der Umsetzung der jeweiligen regionalen Entwicklungsstrategie der LEADER-
Region. Die betreffende Entwicklungsstrategie muss vom flir Landwirtschaft zustandigen Minis-
terium anerkannt worden sein.

3.4
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

3.41
Zuwendungsart: Projektforderung
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3.4.2
Finanzierungsart: Anteilfinanzierung

3.4.3
Form der Zuwendung: Zuschuss

3.4.4
Hohe der Zuwendung

3.4.41

Die Hohe der Zuwendung betragt je Region 90 Prozent der zuwendungsfahigen Ausgaben, je-
doch hochstens 180 000 Euro je Region und Kalenderjahr. Die Zuwendung ist in dem Jahr zu
verwenden, in dem sie vom Land bewilligt worden ist.

Weiterleitungen dirfen héchstens mit einem Fordersatz von 80 Prozent bewilligt werden. Die je-
weiligen Fordersatze der Dritten sind in den Zuwendungsbescheid aufzunehmen.

3.4.4.2
Zuwendungsfahig sind Ausgaben der LAG fir die Umsetzung regionaler Kleinprojekte, die der
Umsetzung der regionalen Entwicklungsstrategie dienen.

3.4.4.3
Nicht zuwendungsfahig sind:

a) Bau- und ErschlieBungsvorhaben in Neubau-, Gewerbe- und Industriegebieten,
b) der Landankauf,

c) Kauf von Tieren,

d) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind,

e) Leistungen der 6ffentlichen Verwaltung,

f) laufender Betrieb,

g) Unterhaltung,

h) Ausgaben im Zusammenhang mit Planen nach dem Baugesetzbuch,
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i) einzelbetriebliche Beratung,
j) Personal- und Sachleistungen fiir die Durchfiihrung eines Regionalmanagements,
k) Personalleistungen,

l) Betrage der Umsatzsteuer, soweit sie erstattungsfahig oder aus rechtlichen oder tatsachlichen
Grunden nicht endgultig vom Zuwendungsempfangenden getragen werden. Dies gilt insbeson-
dere fir Zuwendungsempfangende, die von der Steuer befreite Personen sind, wie sie in Artikel
13 Absatz1 Satz 1 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 Uber das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem (ABI. L 347 vom 11.12.2006, S. 1) in der jeweils geltenden Fas-
sung, definiert werden,

m) MaBnahmen der Wirtschaftsforderung sowie die Férderung von Unternehmen, unabhangig
ihrer Rechtsform, mit Ausnahmen von Kleinstunternehmen der Grundversorgung im Rahmen der
Forderung von Einrichtungen fir lokale Basisdienstleistungen im Sinn von Nummer 1.3.4 und
Dorf- und Nachbarschaftsladen im Sinn von Nummer 1.3.5 sowie mit Ausnahme von gemeinnit-
zigen Unternehmen,

n) alle Ausgaben fir KleinmaBnahmen, welche die Tatbestandsmerkmale einer staatlichen Beihil-
fe im Sinn des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrages uber die Arbeitsweise der Europaischen Union
erflllen,

0) MaBnahmen zum reinen Eigennutz der Antragstellerin oder des Antragstellers sowie MaBnah-
men zur Erfillung ihrer oder seiner origindren Betatigung soweit das Kleinprojekt keinen signifi-
kanten 6ffentlichen Nutzen aufweist oder kein neues Angebot fiir eine breite Offentlichkeit
schafft,

p) MaBnahmen in Tragerschaft von Parteien und politischen Gruppierungen sowie MaBnahmen,
die politische Interessen einzelner Parteien, politischer Gruppierungen oder politischer Anschau-
ungen verfolgen,

q) solitare Férderungen energetischer MaBnahmen sowie

r) Energiegewinnungsanlagen und damit zusammenhangende technische Einrichtungen, die
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz oder Kraft-Warme-Kopplungs-Gesetz geforderten
Strom oder Warme erzeugen.

3.4.4.4

Im Rahmen von biirgerschaftlichem Engagement unentgeltlich erbrachte Arbeitsleistungen sowie
eigene Arbeitsleistungen von gemeinntitzigen Zuwendungsempfangenden nach Nummer 3.2
und gemeinnitzigen Letztempfangenden nach Nummer 3.2 Buchstabe a, mit Ausnahme von Ge-
meinden und Gemeindeverbanden, werden als fiktive Ausgabe in Hohe von 20 Euro je geleiste-
ter Stunde in die Bemessungsgrundlage einbezogen. Als birgerschaftliches Engagement gelten
insbesondere nicht Leistungen in Erflllung einer Verpflichtung aus einem Beschaftigungsver-
haltnis oder einer organschaftlichen Stellung bei Zuwendungsempfangenden. Die Anrechnung
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darf 60 Prozent des Nettobetrages, der sich bei der Vergabe der Leistungen an ein Unternehmen
ergeben wiirde, nicht Gberschreiten. Die Arbeitsstunden missen schriftlich belegt werden. Die
Anerkennung burgerschaftlichen Engagements ist so zu begrenzen, dass die Zuwendung die
Summe der Ist-Ausgaben nicht Ubersteigt.

3.5
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

3.5.1

Die geforderten Kleinprojekte missen im Sinn von Nummer 1.3.10 uneingeschrankt 6ffentlich zu-
ganglich beziehungsweise nutzbar sein. Lasst der Charakter der MaBnahme dies nicht zu, muss
das Kleinprojekt mindestens einen signifikanten 6ffentlichen Nutzen flr die landlichen Raume als
Lebens-, Arbeits-, Erholungs- oder Naturrdume aufweisen. Der 6ffentliche Nutzen muss dabei
das Eigeninteresse der Zuwendungsempfangerin oder des Zuwendungsempfangers an der
Durchfliihrung der MaBnahme Uberwiegen.

3.5.2
Die Moglichkeit der Durchfiihrung von Kleinprojekten ist von der LAG in geeigneter Art und Wei-
se - beispielsweise im Rahmen eines Projektaufrufs - bekannt zu machen.

3.5.3

Die Auswahl der Kleinprojekte erfolgt anhand von Auswahlkriterien durch die LAG auf Basis von
eingereichten Projektskizzen, aus denen die Gesamtausgaben und die Zuordnung zu den MaB-
nahmen des GAK-Férdergrundsatzes hervorgehen.

Dabei ist zu gewahrleisten, dass weder der Bereich Behorde im Sinn des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes noch eine einzelne Interessensgruppe mehr als 49 Prozent der Stimmrechte hat.
Das Ergebnis des Auswahlverfahrens wird der Bewilligungsbehdrde Ubermittelt.

3.5.4

Fir jedes ausgewahlte Kleinprojekt ist ein privatrechtlicher Vertrag tUber die Weiterleitung der
Zuwendung im Sinn der Nummer 12 der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushalts-
ordnung zwischen der Zuwendungsempfangerin und dem Letztempfanger abzuschlieBen, der
die Einhaltung der Zuwendungsbestimmungen und den Nachweis der zweckentsprechenden
Verwendung sicherstellt.
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3.5.5
Die Erstempfangerin kontrolliert die Verwendung der fiir die Kleinprojekte verwendeten Mittel.

4
Allgemeine sonstige Zuwendungsbestimmungen

4.1

Sofern es sich bei der Zuwendung um eine Beihilfe im Sinn der Artikel 107 bis 109 des Vertrags
Uber die Arbeitsweise der Europdischen Union handelt, wird diese nur im Rahmen und unter Be-
achtung der Verordnung (EU) 2023/2831 beziehungsweise der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013
als De-minimis Forderung gewahrt.

Der Gesamtbetrag der einem einzigen Unternehmen gewahrten De-minimis-Beihilfen in einem
Zeitraum von drei Steuerjahren darf dabei in Summe mit anderen ,De-Minimis-Foérderungen”
nicht mehr als 300 000 Euro betragen. Die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2023/2831 sind
zu beachten.

Bei Unternehmen im Agrarsektor gilt statt der vorstehenden Regelung, dass der Gesamtbetrag
der einem einzigen Unternehmen gewahrten De-minimis-Beihilfen in einem Zeitraum von drei
Steuerjahren 20 000 Euro nicht Gibersteigen darf. In diesem Fall sind die Bestimmungen der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1408/2013 zu beachten.

Eine De-minimis-Forderung darf mit anderen staatlichen Beihilfen nicht kumuliert werden, wenn
die Kumulierung dazu fiihren wiirde, dass die hochste einschlagige Beihilfeintensitat oder der
hdchste einschlagige Beihilfebetrag Uberschritten wird.

4.2
Fur die zu fordernde BaumaBnahme miissen mit Antragstellung vorliegen (soweit zutreffend):

a) die erforderliche bauaufsichtliche Genehmigung,

b) mindestens jedoch ein positiver Vorbescheid nach § 77 der Landesbauordnung 2018 vom 21.
Juli 2018 (GV. NRW S. 421) in der jeweils geltenden Fassung oder

c) bei genehmigungsfreigestellten Vorhaben eine Erklarung der Bauherrschaft, dass die Gemein-
de keine Erklarung nach § 63 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 der Landesbauordnung 2018 abgege-
ben hat.

Zum Zeitpunkt der Bewilligung der Zuwendung muss auch im Fall des Buchstaben b die erfor-
derliche bauaufsichtliche Genehmigung vorliegen. Diese ist von den Antragstellenden bis zu ei-
nem im Antragsformular benannten Zeitpunkt nachzureichen.
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4.3

Die Férderung von Investitionen erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs fir den Fall, dass die
geforderten

a) Bauten und baulichen Anlagen innerhalb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fertigstellung be-
ziehungsweise ab Erwerb der Betriebsstatte,

b) Maschinen, technischen Einrichtungen und Gerate innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren
ab Lieferung beziehungsweise ab Erwerb der Betriebsstatte,

c) EDV-Ausstattung innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren ab Fertigstellung,

verauBert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet werden.

Sofern einzelne Objekte bereits in der Vergangenheit mit 6ffentlichen Fordermitteln geférdert
worden sind, ist eine Férderung auf Basis dieser Richtlinie erst nach Ablauf der Zweckbindungs-
frist der vorangegangenen Forderung maoglich.

4.4
Zuwendungsempfangende mussen fur die zu férdernden Objekte oder Flachen Nutzungsrechte
von grundsatzlich 12 Jahren ab Fertigstellung nachweisen.

4.5
Zuwendungsempfangende haben spatestens 6 Monate nach Erhalt des Zuwendungsbescheids
mit der MaBnahme zu beginnen.

4.6
MaBnahmen, die aus offentlichen Forderprogrammen des Bundes, des Landes oder der Europai-
schen Union gefdrdert werden, dirfen nicht gleichzeitig nach dieser Richtlinie geférdert werden.

Die Gewahrung von Zuwendungen nach den Nummern 2 und 3 fur denselben Zuwendungs-
zweck schlieBen sich fur die Dauer der Zweckbindungsfrist gegenseitig aus.

4.7
Einnahmen, die wahrend der Durchfiihrung der MaBnahme erwirtschaftet werden, reduzieren die
forderfahigen Ausgaben und in der Folge die gewahrte Zuwendung.

4.8

Bei Beschilderungen von Radwegen, sind die vom fur Verkehr zustandigen Ministerium heraus-
gegebenen Hinweise zur wegweisenden Beschilderung fiir den Radverkehr in Nordrhein-West-
falen, zu beachten.
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4.9

Die Férderung des Bundes und des Landes ist in der 6ffentlichen Kommunikation (zum Beispiel
Pressemitteilungen, Verdffentlichungen, digitale Medien, Veranstaltungen) angemessen darzu-
stellen und auszuweisen. Die Publizitatsvorschriften zur Struktur- und Dorfentwicklung sind zu
beachten.

4.10

Im Rahmen der Verwendungsnachweisprifung wird eine Erfolgskontrolle nach Nummer 11 zu §
44 der Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung unter anderem als Vorort-Kontrolle
durchgefihrt.

5
Verfahren

5.1
Antragsverfahren

Fir die Bewilligung einer Zuwendung bedarf es eines Antrags. Ein mindlicher Antrag ist nicht
zulassig. Antrage auf Zuwendungen miissen die zur Beurteilung der Notwendigkeit und Ange-
messenheit der Zuwendung erforderlichen Angaben enthalten. Auf Verlangen der Bewilligungs-
behorde sind die Angaben durch geeignete Unterlagen zu erganzen. Das Grundmuster 1 (Anlage
2 zu Nr. 3.1 VVG) wird sinngemaB angewendet.

5.2
Bewilligungsverfahren

5.2.1
Bewilligungsbehorde ist die ortlich zustandige Bezirksregierung.

5.2.2
Die Bewilligung der Zuwendungen kann nach einer vom fur Landwirtschaft zustandigen Ministe-
rium festzusetzenden Prioritat vorgenommen werden.

5.3
Auszahlungs- und Verwendungsnachweisverfahren
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5.3.1

Die Auszahlung der Zuwendung oder von Zuwendungsteilbetragen erfolgt entsprechend der
Nummer 7 der Verwaltungsvorschriften fiir Zuwendungen an den auBergemeindlichen Bereich
(VV) beziehungsweise Nummer 7 der Verwaltungsvorschriften fir Zuwendungen an Gemeinden
und Gemeindeverbande (VVG) zu § 44 der Landeshaushaltsordnung.

Die Zuwendung hat auf ein inlandisches Konto zu erfolgen, dessen wirtschaftlich berechtigte die
antragstellende Person ist.

5.3.2
Der Verwendungsnachweis ist unter sinngemaBer Anwendung des Grundmusters 3 (Anlage 4 zu
Nummer 10 VVG) zu flhren.

Der einfache Verwendungsnachweis wird flir MaBnahmen nach Nummer 3 aufgrund der Num-
mer 10.3.2.2 der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung zugelassen. Bei
MaBnahmen nach Nummer 3 ist dem Verwendungsnachweis eine Liste der Kleinprojekte beizu-
fligen, aus der fir jedes Kleinprojekt der Letztempfangende, die Bezeichnung des Kleinprojekts,
gegebenenfalls die Zuordnung zum MaBnahmenkatalog des ILE-Forderbereichs 1, die zuwen-
dungsfahigen Kosten, der Fordersatz des Letztempfangenden und die Hohe der Férderung her-
vorgeht.

5.3.3
Bei der Vergabe von Auftragen zur Erflllung des Zuwendungszwecks sind anzuwenden:

a) bei Gemeinden und Gemeindeverbanden die Nummer 3 der ANBest-G und
b) bei den Ubrigen Zuwendungsempfangern die Nummer 3 der ANBest-P.

Bei der Vergabe von Auftragen im Rahmen von Kleinprojekten bei MaBnahmen nach Nummer 3
sind die vorgenannten Regelungen auf Ebene der Kleinprojekte anzuwenden.

5.4
Nebenbestimmung zum Zuwendungsbescheid

Im Zuwendungsbescheid ist folgende Nebenbestimmung aufzunehmen:
Die Foérderung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs fir den Fall, dass
a) die Zuwendung zur Finanzierung terroristischer Aktivitaten eingesetzt wird, oder

b) die Empfangerin oder der Empfanger eine terroristische, demokratie- oder verfassungsfeindli-
che Vereinigung bei Antragstellung war oder nach Antragstellung wird oder
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c) die Empfangerin oder der Empfanger eine terroristische, demokratie- oder verfassungsfeindli-
che Vereinigung unterstutzt.

6
Schlussvorschriften

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Verdffentlichung in Kraft. Er tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2028 auBer Kraft.

Die Richtlinie Uber die Gewahrung von Zuwendungen zur Férderung der Strukturentwicklung des
landlichen Raums vom 23. August 2019 (MBI. NRW. S. 385) wird aufgehoben.

- MBI. NRW. 2024 S. 1236

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 20/20


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2019-18
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2024-s1236

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Struktur- und Dorfentwicklung des ländlichen Raums (Förderrichtlinie Struktur- und Dorfentwicklung) 


